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Rechtsprechung

§ 8 abs. 3 Satz 2 KStG

Die nachfolgend kommentierte 
Mitteilung des Finanzministe-
riums Schleswig-Holstein vom 
03.09.2014 setzt sich mit der 
Frage auseinander, wie die Kos-
ten, die einer Kapitalgesellschaft 
im Zusammenhang mit der Erstel-
lung einer Schenkung- oder Erb-
schaftsteuererklärung für die 
Bewertung des Gesellschaftsan-
teils eines Gesellschafters entste-
hen, ertragsteuerlich zu behan-
deln sind. 
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I. Praktische Bedeutung

Werden Anteile an einer Kapitalge-
sellschaft geschenkt oder vererbt, 
so ist dieser Anteil für Zwecke der 
Erstellung der Schenkung- oder Erb-
schaftsteuererklärung zu bewerten. 
Liegt kein Börsenkurs oder aber ein 
aus Verkäufen ableitbarer Wert vor, 
so muss der Wert auf Basis einer auch 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
für nichtsteuerliche Zwecke üblichen 
Methode ermittelt werden (vgl. § 11 
Abs. 2 Satz 2 BewG). 

Diese Bewertung ist nach den gesetz-
lichen Vorschriften (§ 151 Abs. 3 
BewG) von der Gesellschaft durchzu-
führen. Dies ist auch sachgerecht, da 
der einzelne Gesellschafter häufig gar 

finanzverwaltung

Ertragsteuerliche Behandlung der Kosten einer  
Kapitalgesellschaft für die Bewertung von Gesellschafts-
anteilen für zwecke der Erbschaftsteuer
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

nicht über die Informationen verfügt, 
die erforderlich sind, um eine solche 
Bewertung durchführen zu können. 
Diese Bewertung kann mit erheb-
lichen Kosten verbunden sein, z.B. 
wenn ein Unternehmensbewertungs-
gutachten nach dem Standard des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer erstellt 
werden muss. Werden diese Kosten 
von der Kapitalgesellschaft übernom-
men, so stellt sich die Frage nach 
deren ertragsteuerlichen Behandlung. 
Hierzu führt die Finanzverwaltung 
Folgendes aus.

II. regelung in der Mit-
teilung vom 03.09.2014

Das Finanzministerium Schleswig-
Holstein stellt in der Mitteilung vom 
03.09.2014 klar, dass die Aufwen-
dungen, die einer Kapitalgesellschaft 
im Zusammenhang mit der Erstellung 
einer Erklärung zur gesonderten Fest-
stellung des gemeinen Werts von 
Gesellschaftsanteilen für Zwecke der 
Erbschaftsteuer entstehen, keine ver-
deckte Gewinnausschüttung i.S.v. § 8 
Abs. 3 Satz 2 KStG darstellen. 

Im Umkehrschluss folg daraus, dass 
die Aufwendungen als Betriebsaus-
gaben geltend gemacht werden 
können. Eine weitere Folge daraus 
ist, dass ein Abzug der Kosten beim 
Erwerber (Beschenkter oder Erbe) in 
diesen Fällen ausscheidet. 

III. Ergänzende Hinweise

Sollte es erforderlich sein, dass im 
Rahmen der Ermittlung des Anteils-

werts zusätzlich auch Grundbesitz-
werte durch die Gesellschaft ermittelt 
werden müssen, dürfte entsprechend 
zu verfahren sein. Allerdings äußert 
sich die vorgenannte Mitteilung des 
Finanzministeriums Schleswig-Hol-
stein hierzu nicht. 

In einer weiteren Mitteilung des 
Finanzministeriums Schleswig-Hol-
stein vom 18.12.2014 wird zu der 
Frage Stellung genommen, ob auch 
die Aufwendungen einer Personen-
gesellschaft (Mitunternehmerschaft) 
im Zusammenhang mit der Erstellung 
einer Erklärung zur Feststellung von 
Grundbesitzwerten oder zum Wert 
eines Anteils am Betriebsvermögen 
für Zwecke der Erbschaftsteuer als 
Betriebsausgabe abzugsfähig sind. 
Für diesen Fall vertritt die Finanzver-
waltung die Auffassung, dass diese 
Aufwendungen bei der Gewinner-
mittlung für die Mitunternehmer-
schaft nicht als Betriebsausgaben 
abzugsfähig sind. Im Erbfall können 
diese Aufwendungen aber als Nach-
lassregelungskosten im Rahmen der 
Erbschaftsteuererklärung geltend 
gemacht werden (siehe hierzu die 
Regelung in den Erbschaftsteuer-
richtlinien 2011 unter HE 10.7 und 
BFH-Urteil vom 19.06.2013-II R 20/12, 
BStBl Teil II 2013, Seite 738).
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